
Staatsbürger kann nach den Bestimmungen der Verfassung zu
allen staatlichen Stellen und Aemtern gelangen, sofern er die
Voraussetzungen hiezu erfüllt hat. Jedem Bürger ist also die
freie Konkurrenz zu den Staatsämtern gewährleistet. Den Staats¬
angehörigen ist ferner in der Verfassung Freiheit des religiösen
Bekenntnisses u. Rede-, Preß- und Versammlungsfreiheit zugesichert.

Für alle den Staatsbürgern gewährten Rechte fordert die
Verfassung von diesen nur die Entrichtung der angeforderten
Steuer, Treue gegen den König und Gehorsam gegen die Obrigkeit.

Die Verwaltung des Königreichs Bayern liegt in den
Händen der Staatsminister, die ihr Amt im Namen des Königs
ausüben. Sie bilden mit den vom König ernannten Staatsräten
die oberste beratende Stelle, den Staatsrat, in welchem der
König den Vorsitz führt. Das Ministerium gliedert sich in das
Ministerium des Königlichen Hauses und des Aeußern, das
Ministerium der Justiz (Gerichtswesen), das Ministerium des
Innern (Verwaltung), das Kultusministerium (Schule und Kirche),
das Finanzministerium (Staatsgelder), das Verkehrsministerium
(Eisenbahn, Post) und das Kriegsministerium (Heerwesen). Dem
Ministerium sind die acht Kreisregierungen untergeordnet.

An der Staatsverwaltung nehmen auch die Staatsbürger
teil durch ihre Vertreter, die sie in den Landtag wählen. Der
Landtag, den der König einberuft, verlängert, vertagt und auf¬
löst, besteht aus der Kammer der Reichsräte und der Kammer
der Abgeordneten. Zur Reichsratskammer gehören die voll¬
jährigen königlichen Prinzen, die Kronbeamten, die Standesherren,
die zwei Erzbischöfe, ein vom König berufener Bischof, der
Präsident des Oberkonsistoriums und die vom König ernannten
Reichsräte. Die Kammer der Abgeordneten setzt sich aus den
vom Volke auf je 6 Jahre gewählten Landtagsabgeordneten zu¬
sammen. Der Landtag muß alle zwei Jahren zur Bewilligung
des Staatbudgets und der Steuern einberufen werden. Zur Ein¬
führung oder Abschaffung von Gesetzen und zur Aufnahme von
Staatsanlehen muß er seine Zustimmung geben. Zur Gültigkeit
eines Beschlußes ist die Zustimmung beider Kammern erforder¬
lich. Die Landtagsmitglieder haben in den Landtagssitzungen
Redefreiheit und können wegen ihrer Aeußerungen nicht verfolgt
werden. Die Wahl der Landtagsabgeordneten ist eine in¬
direkte; wahlberechtigte Staatsbürger wählen zuerst die Wahl¬
männer und diese wählen dann den Abgeordneten. Wahlberech¬
tigt ist jeder volljährige Staatsbürger, der seit mindestens 6 Monaten
eine direkte Steuer zahlt, den Verfassungseid geleistet hat und in
der Wahlliste seines Bezirks verzeichnet ist. Unter Vormundschaft
stehende, in Konkurs befindliche, eine Armenunterstützung
beziehende und mit Verlust der Ehrenrechte bestrafte Personen
dürfen nicht wählen. Wählbar als Wahlmann ist jeder 25jährige
Staatsbürger, der eine direkte Steuer zahlt, im Urwahlbezirke
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